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Provider muss Registrierungsantrag ausführen (&#8222;günstiger.de&#8220;)

Seit dem 1.3.2004 können Domains auch Umlaute enthalten. Dies eröffnete deutschen
Internetanbietern erheblich umfangreichere Möglichkeiten, sich im Internet zu positionieren. Daher
galt es, sich beizeiten entsprechende Domains zu sichern. Das Hanseatische Oberlandesgericht

hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass ein Internetprovider vertraglich verpflichtet gewesen wäre,
den von einem Kunden bereits vor dem 1.3.2004 gestellten Registrierungsantrag auf die Umlautdomain
„günstiger.de“ am 1.3.2004 an die zentrale Vergabestelle DENIC zu übermitteln und etwaige weitere Anträge
auf dieselbe Domain nicht zu bevorzugen. Ein Verstoß begründet entsprechende Schadensersatzansprüche
des Kunden.
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